
Sie flitzen am Gehsteig dahin, blei-
ben achtlos im öffentlichen Raum 
liegen oder sind mit schweren 

Las ten oder mehreren Personen bela-
den. Den klassischen Scooter-Fahrer 
gibt es nicht. Ob Touristen, Geschäfts-
leute oder junge Personen ohne Führer-
schein oder eigenes Fahrzeug – für die 
einen sind sie eine großartige Möglich-
keit, sich CO2-neutral fortzubewegen, 
für die anderen ein rotes Tuch, ver-
meintlich von allen Regeln befreit.  

 
Hohe Kosten im Schadensfall. Mehr 

als 500 Unfälle mit E-Scootern ereig-
neten sich 2023 allein in Wien – 40 
Personen wurden dabei schwer, 377 
leicht verletzt. Österreichweit wurden 
drei Unfälle mit Todesopfern gemeldet. 
Die häufigsten Unfallursachen sind das 
Missachten von Verkehrsregeln, Vor-
rangverletzungen und das Fahren unter 
Alkohol-, Drogen- oder Medikamen-
teneinfluss.  

„Da eine generelle Helmpflicht für 
Fahrräder und somit auch für E-Bikes, 
E-Roller und E-Scooter in der StVO 
nicht vorgeschrieben ist, gibt es keine 
Verpflichtung dazu“, sagt Generalma-
jor Thomas Losko, Leiter der Landes-
verkehrsabteilung Wien. „Die Gründe 
dafür sind beim Gesetzgeber zu su-

chen.“ Was viele nicht wissen: „Da es 
keine verpflichtende Haftpflichtversi-
cherung gibt, sind Schäden oftmals 
nicht gedeckt“, erklärt Losko. 

 
Wilde Verfolgung. Ein Essenzustel-

ler wollte sich  auf einem Elektro-Rol-
ler nach dem Überfahren einer roten 
Ampel der Anhaltung durch die Polizei 
entziehen. Mit dem getunten Elek-
troroller hatte er wiederholt versucht, 
den ihn verfolgenden Beamten zu Sturz 
zu bringen. Letztendlich wurde der 
Lenker festgenommen und im Landes-
gericht Wien zu neun Monaten beding-
ter Haft verurteilt. Die Gründe: ver-
suchter Widerstand gegen die Staatsge-
walt und versuchte schwere Körperver-
letzung. Außerdem erhielt er 43 Ver-

kehrsanzeigen. 
Am häufigsten 

konfrontiert sind die 
Beamtinnen und Be-
amten mit Delikten 
wie das Missachten 
von Rotlicht, das 
Befahren von Geh-
steigen und Fußgän-
gerzonen, der Mis-
sachtung von Ver-
kehrszeichen gene-
rell und die Beför-

derung einer zweiten Person. Die Ge-
fahren von zu schnellem Fahren mit 
Scootern und Rollern werden oft unter-
schätzt. „Oft entspricht die Geschwin-
digkeit nicht dem Fahrkönnen und ein 
Sturz bei 25 km/h endet meist mit grö-
beren Verletzungen“, berichtet Chefin-
spektor Reinhard Kolm von der Lan-
desverkehrsabteilung  Wien.  

 
Rechtlich Fahrzeuge. „E-Scooter 

gelten als Fahrzeuge, für die die glei-
chen Verhaltensvorschriften gelten wie 
für Radfahrer“, erklärt Bezirksinspek-
tor Marco Dibarbora, Spezialist für 
Scooter in der Landesverkehrsabtei-
lung Wien. Elektrisch betriebene 
Klein- und Miniroller dürfen nicht 
schneller als 25 km/h mittels Motor an-
treiben und dieser Motor darf nicht 
mehr als 600 Watt Maximalleistung 
aufweisen. 

Um das rechtlich zu untermauern 
und der steigenden Beliebtheit von E-
Scootern gerecht zu werden, wurde ei-
gens § 88b StVO geschaffen, der das 
Fahren und die Beschaffenheit mit und 
von E-Scootern regelt.  

Das Schildchen an den Elektro-Rol-
lern der Essenslieferanten mit der Auf-
schrift „Ich bin ein Fahrrad“ sei recht-
lich gesehen korrekt, sagt Dibarbora. 

29ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1-2/25

FO
T

O
S:

 B
E

R
N

H
A

R
D

 E
L

B
E
, L

PD
 W

IE
N

, A
L

E
X

A
N

D
E

R
 T

U
M

A

                     V E R K E H R S S I C H E R H E I T

Thomas Losko: 
„Es gibt keine 
Helmpflicht für 
Fahrräder und 
E-Scooter.“

„Hände weg von getunten Rollern“  
 

Willkommenes Fortbewegungsmittel, öffentliches Ärgernis, oft getunt und vielfach als Gefahr  
unterschätzt – Elektro-Roller und E-Scooter. Was viele nicht bedenken: In vielen Fällen hilft keine  

Versicherung bei der Schadenswiedergutmachung.  

Achtlos abgestellte E-Scooter können – vor allem für ältere Menschen und Blinde –  
eine gefährliche Stolperfalle sein 

Für E-Scooter-Fahrer gelten rechtlich die 
gleichen Regeln wie für Radfahrer



Elektroroller fallen unter die Definition 
Fahrrad, wenn sie ein elektrisch ange-
triebenes Fahrzeug sind, dessen An-
trieb einer Motorleistung bis 250 Watt 
Nenndauerleistung und Motorunter-
stützung bis 25 km/h entspricht. Micro-
Scooter sind zweirädrige Kleinfahrzeu-
ge mit einem bodennahen Trittbrett, 
die mit Muskelkraft betrieben werden. 
Sie werden als fahrzeugähnliches Kin-
derspielzeug bzw. nicht für die Fahr-
bahn geeignetes Kleinfahrzeug einge-
stuft. 

 
Verhaltensregeln wie für Radfahrer. 

Dass die selben Verhaltensvorschriften 
wie für Radfahrerinnen und Radfahrer 
gelten bedeutet, dass sich Personen, die 
Elektroroller- und E-Scooter fahren, an 
Verkehrsregeln und Tempolimits hal-
ten müssen, nicht auf Gehsteigen, Geh-
wegen und Schutzwegen fahren dürfen, 
für Kinder unter zwölf Jahren eine 
 Helmpflicht gilt und das Telefonieren 
während des Fahrens verboten ist. 

Ist in Fußgängerzonen das Radfah-
ren verboten, gilt dieses Fahrverbot 
auch für E-Scooter. Ist das Radfahren 
erlaubt, darf auch mit dem E-Scooter in 
Schrittgeschwindigkeit gefahren wer-
den. Ist eine Radfahranlage (Radfahr-
streifen, Mehrzweckstreifen, Radweg, 
Geh- und Radweg oder Radfahrerüber-
fahrt) vorhanden, muss diese grund -
sätzlich auch benutzt werden. Das Ab-
stellen auf dem Gehsteig ist unter be-
stimmten Bedingungen erlaubt. Orien-
tieren muss man sich an den Regeln für 
Fahrräder. Ist ein Gehsteig mehr als 2,5 
Meter breit, dürfen Fahrräder auch auf 
dem Gehsteig abgestellt werden. Das 

gilt nicht im Haltestellenbereich öffent-
licher Verkehrsmittel, außer wenn dort 
Fahrradständer aufgestellt sind. Für 
Leih-E-Scooter gibt es in Wien eine ei-
gene Verordnung, die das Abstellen in 
gekennzeichneten Abstellzonen regelt 
und das willkürliche Abstellen am 
Gehsteig verbietet. 

 
Spezialfall Wien. In Wien gibt es 

derzeit vier große E-Scooter-Verleih-
firmen: Bird, Lime, Link und Voi – ins-
gesamt rund 6.000 E-Scooter.  

Seit 19. Mai 2023 gelten strenge 
Regeln vor allem für das Abstellen von 
Leih-E-Scootern. Achtlos stehen gelas-
sene Scooter werden für blinde und 
sehbehinderte Menschen zu Stolperfal-
len. Die vier Anbieter dominieren den 
Markt und arbeiten mit der Stadtver-
waltung zusammen, um Regelungen 
für das Abstellen und die Nutzung der 
E-Scooter umzusetzen, wie beispiels-
weise festgelegte Parkzonen und Sperr-
gebiete für ordnungsgemäßes Abstellen 
und Fahren.  

 
Höchstgeschwindigkeit beachten. 

Wie andere Verkehrsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer müssen auch jene, die 
einen Elektroroller- oder E-Scooter 
fahren, auf ihre Geschwindigkeit ach-
ten. Maximal 25 km/h dürfen gefahren 
werden. „Sollte eine höhere Geschwin-
digkeit auf einer Straße mit Gefälle wie 
im 19. Bezirk am Kahlenberg erreicht 
werden, gilt die allgemeine Geschwin-
digkeitsgrenze, beispielsweise einer 
Zone 30 oder Begegnungszone mit ma-
ximal 20 km/h“, sagt Losko. Das Pro-
blem sind getunte Scooter. „Die StVO 
gilt auch für E-Scooter und Fahrräder. 
Unfälle passieren nur dann, wenn je-
mand etwas falsch macht. Und wenn 
ein E-Scooter-Fahrer etwas falsch 
macht, hat er meist als schwächerer 
Verkehrsteilnehmer das Nachsehen – 
teils mit gravierenden Folgen. Daher: 
Hände weg von getunten bzw. zu star-
ken Rollern! Auch wenn es keine Hel-
mpflicht gibt, gilt es, den Kopf zu 
schützen, denn Beton ist härter als ein 
Schädelknochen“, sagt Losko.  

Julia Brunhofer/Herbert Zwickl
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Abstellregeln in Wien 
 
• Leih-E-Scooter sind vorrangig auf 
besonders gekennzeichneten Ab-
stellflächen abzustellen. Diese 
Flächen sind rot markiert und bieten 
Platz für 8 bis 10 Leih-E-Scooter. 
• Im Umkreis von 100 Metern rund 
um diese Abstellflächen ist das Ab-
stellen nicht erlaubt. Das gilt auch 
für das Abstellen in bestehenden 
Fahrradabstellanlagen in diesem 
Umkreis. 
• Außerhalb des Umkreises sind 
Leih-E-Scooter auf der Parkspur ab-
zustellen. 
•Auf Grünflächen ist das Abstellen 
nicht erlaubt. 
• Darüber hinaus gibt es Abstellver-
botszonen, wie zum Beispiel rund 
um die Oper, in den Fußgänger-Zo-
nen des 1. Bezirks, bei der Alberti-
na, am Rathausplatz und beim Obe-
ren Belvedere. 

E - S C O O T E R

Leih-E-Scooter sind in Wien vorrangig auf besonders gekennzeichneten Abstell-
flächen abzustellen 

Essenszusteller auf E-Rollern fahren oft 
deutlich schneller als erlaubt  


